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Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Suchtmittelgesetz (SMG) 
geändert wird; Begutachtungsverfahren; 
zu ZI. 703.037/2-11.2/2000 

Zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Suchtmittelgesetz geändert werden 

soll, beehrt sich das BMF Stellung zu nehmen wie folgt: 

In den Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen wird durch die Anhebung des 

Strafausmaßes von einem möglichen finanziellen und auch personellen Mehraufwand ausge­

gangen. Im Hinblick auf die äußerst restriktive Budgetpolitik in den nächsten Jahren wird 

darauf hingewiesen, dass ein solcher Mehraufwand durch interne strukturelle Maßnahmen 

und Umschichtungen vom BMJ selbst im vorgegebenen Budgetrahmen zu bedecken sein 

wird. 

2~. September 2000 

Für den Bundesminister: 

Dr. Steger 
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